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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a 

Satz 1 HGB für das Geschäftsjahr 2024/2025 

 

Der Vorstand macht nachfolgend die nach § 289a Satz 1 HGB vorgeschriebenen Angaben und erläutert 
diese zugleich gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals  
(§ 289a Satz 1 Nr. 1 HGB) 

Das gezeichnete Kapital der MeVis Medical Solutions AG betrug zum Bilanzstichtag T€ 1.820 und 
bestand aus 1.820.000 nennwertlosen, stimmberechtigten, auf den Namen lautenden Stückaktien. Jede 
Namensaktie gewährt eine Stimme. Die Aktionäre nehmen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
und der Satzung ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr und üben dort ihr Stimmrecht aus. 

Beschränkungen, die die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 
(§ 289a Satz 1 Nr. 2 HGB) 

Dem Vorstand liegen keine Informationen über etwaige Beschränkungen zur Stimmrechtsausübung 
oder Beschränkungen hinsichtlich der Übertragbarkeit der Aktien vor, die über die gesetzlichen 
Bestimmungen des Kapitalmarktrechts hinausgehen. 

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 
(§ 289a Satz 1 Nr. 3 HGB) 

Es bestanden nach Kenntnis der Gesellschaft folgende direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, 
die zum Bilanzstichtag 10 % der Stimmrechte überschritten: 

▪ Die Varex Imaging Deutschland AG, Willich, hält direkt 73,66 % des gesamten Grundkapitals der 
MeVis Medical Solutions AG. 

▪ Die Varex Imaging Investments BV, Dinxperlo, Niederlande, hält über die Varex Imaging 
Deutschland AG indirekt 73,66 % des gesamten Grundkapitals der MeVis Medical Solutions AG. 

▪ Die Varex Imaging International Holdings BV, Dinxperlo, Niederlande, hält über die Varex Imaging 
Investments BV und die Varex Imaging Deutschland AG indirekt 73,66 % des gesamten 
Grundkapitals der MeVis Medical Solutions AG. 

▪ Die Varex Imaging Corporation, Salt Lake City, USA, hält über die Varex Imaging International 
Holdings BV, die Varex Imaging Investments BV und die Varex Imaging Deutschland AG indirekt 
73,66 % des gesamten Grundkapitals der MeVis Medical Solutions AG. 

▪ Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, Deutschland, hält direkt über 10 
%, jedoch unter 25 % des gesamten Grundkapitals der MeVis Medical Solutions AG (12,57 % der 
Stimmrechte gemäß Stimmrechtsmitteilung vom 2. November 2021). 

Weitere direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die zum Ende des Geschäftsjahres 10 % 
erreichten oder überschritten, sind weder gemeldet worden noch bekannt. 

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 
(§ 289a Satz 1 Nr. 4 HGB) 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Dementsprechend gibt es 
auch keine Inhaber derartiger Aktien. 

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre 
Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben (§ 289a Satz 1 Nr. 5 HGB) 

Arbeitnehmer, die am Kapital der MeVis Medical Solutions AG beteiligt sind, üben ihre 
Stimmrechtskontrollrechte unmittelbar aus. 
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Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und Änderung der Satzung 
(§ 289a Satz 1 Nr. 6 HGB) 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richten sich nach den §§ 84, 85 AktG 
sowie § 6 der Satzung der MeVis Medical Solutions AG in der Fassung vom 25. März 2025. 

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 der Satzung besteht der Vorstand aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die 
Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Der Vorstand besteht derzeit aus einem 
Mitglied.  

Die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands liegen gemäß § 84 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 
AktG und § 6 Abs. 2 Satz 1 der Satzung in der Zuständigkeit des Aufsichtsrats. Eine wiederholte 
Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit ist unter den gesetzlichen Vorgaben zulässig.  

Für Änderungen der Satzung gelten die §§ 133, 179 ff. AktG. Gemäß § 119 Abs. 1 Nr. 6 AktG beschließt 
die Hauptversammlung über Satzungsänderungen. Beschlüsse der Hauptversammlung zur Änderung 
der Satzung bedürfen nach § 179 Abs. 2 AktG einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, sofern die Satzung nicht eine andere – für die Änderung 
des Unternehmensgegenstands jedoch nur eine höhere – Kapitalmehrheit bestimmt. Nach § 14 Abs. 2 
der Satzung bedürfen die Beschlüsse der Hauptversammlung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
(einfache Stimmenmehrheit), soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine größere Mehrheit 
verlangen oder weitere Erfordernisse aufstellen. Schreibt das Gesetz eine Kapitalmehrheit vor, genügt 
die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, sofern nicht durch 
Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Der Aufsichtsrat ist nach § 9 Abs. 5 der 
Satzung befugt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen. 

Befugnis des Vorstands, Aktien auszugeben bzw. zurückzukaufen  
(§ 289a Satz 1 Nr. 7 HGB) 

Genehmigtes Kapital (§ 5 Abs. 5 der Satzung) 

Der Vorstand ist auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25. März 2025 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 24. März 2030 das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu T€ 910 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Dabei ist den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der 
Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen 
nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären der MeVis Medical Solutions AG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten 
Fällen auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung festzulegen. 

Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien bislang keinen Gebrauch 
gemacht. 

Bedingtes Kapital (§ 5 Abs. 6 der Satzung) 

Nach Auslaufen des Bedingten Kapitals wurde kein neues geschaffen. 

Aktienrückkauf 

Es bestehen keine Hauptversammlungsbeschlüsse auf Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 6-8 AktG, die 
zum Rückkauf eigener Aktien ermächtigen.  

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebotes stehen (§ 289a Satz 1 Nr. 8 HGB) 

Die MeVis Medical Solutions AG hat die im Folgenden aufgeführten wesentlichen Vereinbarungen 
abgeschlossen, die Regelungen für den Fall eines Kontrollwechsels etwa infolge eines 
Übernahmeangebots beinhalten: 
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▪ Die Gesellschaft Philips DS North America LLC (ehemals Invivo Corporation) als Lizenznehmerin 
der MeVis Medical Solutions AG hat das Recht, den zwischen ihr und der MeVis Medical Solutions 
AG bestehenden Lizenzvertrag im Falle der Veränderung der bestehenden 
Beherrschungsverhältnisse innerhalb der MeVis Medical Solutions AG zu kündigen, soweit die dann 
beherrschende Partei die Verpflichtung des Lizenzvertrages nicht anerkennt. 

▪ Im Falle eines Kontrollwechsels hat der Vorstand einmalig das Recht, das Vorstandsamt mit einer 
Frist von zwei Monaten zum Monatsende niederzulegen und seinen Dienstvertrag zum selben 
Termin zu kündigen. Ein solcher Kontrollwechsel liegt vor, wenn ein Dritter oder mehrere zusammen 
handelnde Dritte durch den Erwerb von Aktien oder auf sonstige Weise mehr als 50 % der 
Stimmrechte oder der Anteile an der Gesellschaft auf sich vereinigen.  

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots 
mit den Mitgliedern des Vorstands oder mit Arbeitnehmern getroffen sind  
(§ 289a Satz 1 Nr. 9 HGB) 

Entschädigungsvereinbarungen, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des 
Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, bestehen nicht. 

 

Bremen, im Januar 2026 

 

MeVis Medical Solutions AG 

Der Vorstand 

 


